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 Veröffentlicht am 10.12.1992

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

BAO §252 Abs1;

Rechtssatz

Gemäß § 252 Abs 1 BAO können von einem Feststellungsbescheid abgeleitete Bescheide nicht mit der Begründung

angefochten werden, daß die im Feststellungsbescheid getro:enen Entscheidungen unzutre:end sind. Derartige

Einwände sind vielmehr bereits mit Berufung gegen den Feststellungsbescheid, der als Grundlagenbescheid wirkt,

vorzubringen. Die Berufung des Abgabenpflichtigen war daher insoweit abzuweisen.

Schlagworte

Anspruch auf bescheidmäßige Erledigung und auf Zustellung, Recht der Behörde zur Bescheiderlassung

Feststellungsbescheide
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